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Der Narrenschopf, 
Deutschlands größtes Fast-
nachtsmuseum, macht 
einen Quantensprung in 
die digitale Welt. Möglich 
wird das durch Bundeszu-
schüsse in Höhe von 
925 000 Euro innerhalb 
der nächsten drei Jahre.
n Von Markus Reutter

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Ruhmeszug der schwäbisch-
alemannischen Fastnacht hält
an. Vor zwei Jahren wurde sie
von der Unesco in den Stand
eines nationalen Kulturerbes
erhoben. Und nun fließen
Bundesmittel von fast einer
Million Euro in die Weiterent-
wicklung des Museums in Bad
Dürrheim. Unter dem Stich-
wort »Museum4.0« haben sich
die Verantwortlichen einiges
vorgenommen und dabei
namhafte Kooperationspart-
ner mit ins Boot geholt, so
auch die Hochschule Furt-
wangen.

Mit Hilfe digitaler Möglich-
keiten soll die Fastnacht in
den Museumskuppeln der
Kurstadt erlebbar gemacht
werden, beschreibt Hoch-
schulprofessor Ullrich Dittler
die Ausrichtung. Besondere
Brillen erlauben dem Besu-
cher beispielsweise, sich in
einen Fastnachtsumzug einzu-
reihen. Das soll Emotionen

auslösen und für bleibende
Erinnerungen sorgen. Dieses
Eintauchen in virtuelle Wel-
ten wird nicht nur einer Per-
son möglich sein. Die dritte
Kuppel bietet mit ihrer Freiflä-
che ganzen Gruppen die
Chance, am Fastnachtsgesche-
hen teilzuhaben. Dittler ver-
gleicht das mit 180-Grad-Pro-
jektionen ähnlich in einem
Planetarium, wobei sich die
Kuppel im Narrenschopf nicht
mit Sternen, sondern närri-
schem Treiben füllt.

Ein weiteres Ziel: Die Fast-
nachts-Begeisterten können
ihre Erfahrungen der Welt
mitteilen. So soll der Internet-
Auftritt des Fastnachtsmu-
seums die Möglichkeit bieten,
Erlebnisse auszutauschen,
selbst gedrehte Filme von
Umzügen aufzuspielen und so
ein eigenes soziales Netzwerk
in Sachen Fastnacht zu pfle-
gen.

Schätze für alle zugänglich
Roland Wehrle, Präsident der
Vereinigung schwäbisch-ale-
mannischer Narrenzünfte
(VSAN), ergänzt, auch die
Schätze des umfangreichen
Archivs im Narrenschopf sol-
len digitalisiert und so der Öf-
fentlichkeit zugänglich ge-
macht werden. Durch den at-
traktiver gestalteten Auftritt
im Netz erhofft sich Wehrle
deutlich mehr Klicks und Inte-
resse für die schwäbisch-ale-
mannische Fastnacht. Auch

Wissenslücken sollen ge-
schlossen werden: In Bremen
würden sich die Menschen
fragen, ob Fastnacht was zum
Essen oder Trinken wäre.

Wehrle geht davon aus, dass
die positiven Wirkungen um-
fangreich sind, neben mehr
Besuchern im Schopf sei das
auch eine Förderung von Tou-
rismus und Wirtschaft in der
Region.

Freude über Zuschuss
Der Narrenschopf als größtes
und das Schloss Langenstein
als ältestes Fastnachtsmuseum
kooperieren bei dem Vorha-
ben und kommen beide in
den Genuss von Fördermit-
teln. Weitere Beteiligte am
Museums-Projekt 4.0 sind das
Deutsche Museum München,
die Staatlichen Museen zu
Berlin mit Humboldt-Forum,
das Senckenberg-Museum für
Naturkunde Görlitz sowie das
Deutsche Auswandererhaus
Bremen. Die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur
und Medien fördert alle Pro-
jekte inklusive des in Bad
Dürrheims mit insgesamt 15
Millionen Euro für die nächs-
ten drei Jahre.

Wehrle würdigt die Rolle
des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei vom hiesigen
Wahlkreis für den Förderzu-
schlag in Richtung Narren-
schopf. Frei betont, dass das
Projekt nicht nur dem Narren-
schopf und dem Schloss Lan-

genstein zugute komme, son-
dern von den dort gesammel-
ten Erfahrungen und Ent-
wicklungen auch die anderen
Museen im Land profitieren
könnten.

Der für die inhaltliche Kon-
zeption von »Museum 4.0« im
Narrenschopf zuständige
Volkskundler Werner Mezger
freut sich über die Aufnahme
des Narrenschopfs in eine Li-
ga mit Weltklasse-Museen wie
den Staatlichen Museen in
Berlin und den anderen Pro-
jektbeteiligten. 

Wie Dittler anmerkt, werde
das Konzept nun ausgearbei-
tet und vermutlich in wenigen
Monaten an die praktische
Umsetzung gegangen. Es sei
vorgesehen, fertiggestellte
Teilbereiche mit den Mu-
seumsbesuchern zu testen
und je nach Reaktionen anzu-
passen und zu verbessern.

In der Geschäftsstelle im
Untergeschoss des Narren-
schopfs sollen noch drei zu-
sätzliche Arbeitsplätze einge-
richtet werden, die mit ehe-
maligen Mitarbeitern der
Furtwanger Hochschule be-
setzt werden. Es handle sich
um Fachleute mit Informatik-
wissen, erklärt Dittler.

Der Zeitplan für die Projekt-
Umsetzung während der
nächsten drei Jahre sei eng ge-
steckt, so Wehrle. Er hoffe im
Anschluss auf eine Folgefi-
nanzierung und entsprechen-
de Zuschüsse.

Narren-Sprung in digitale Welt
»Museum 4.0« |  925 000 Euro Bundesmittel für Museum in Bad Dürrheim

Freuen sich über den Zuschlag von Fördermitteln für das Projekt »Museum4.0« im Narrenschopf (von links): Ullrich Dittler (Hoch-
schule Furtwangen), Roland Wehrle (Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte), Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei
(CDU) sowie Volkskundler Werner Mezger. Foto: Reutter

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Regierungspräsidien in Ba-
den-Württemberg kündigten
verstärkte Kontrollen von CE-
Kennzeichnungen an. 

Davon können Hebebüh-
nen und Elektromotoren
ebenso betroffen sein wie
Drohnen oder Spielzeug. Die
Kontrollen zielen auf die Si-
cherheit für den Verbraucher
ab und tragen zu einem fairen
Wettbewerb bei. Am 27. April

gibt es eine kostenfreie Erst-
beratung im Rahmen des CE-
Sprechtags. Am 8. Mai infor-
miert eine Tagesveranstaltung
zum Thema CE-Kennzeich-
nung und Risikobeurteilung. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Anmeldungen unter

www.schwarzwald-baar-heu-
berg.ihk.de oder bei Daniela
Jardot: 07721/922 121 und
jardot@vs.ihk.de. 

Informationen zum 
CE-Zeichen
Kontrolle | Beratung bei der IHK

n Von Eva Maria Vaassen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Landgericht Konstanz bestä-
tigte in einer Berufungsver-
handlung ein Urteil der Vor-
instanz, des Amtsgerichts Vil-
lingen. Eine Fahrerin hatte be-
trunken den Tod einer
Vierjährigen verursacht.

Im Juni 2014 verlor eine
heute 37-jährige Frau aus
Schönwald am späteren Nach-
mittag in einer Kurve auf der
Landstraße in Höhe Langen-
waldschanze die Kontrolle
über ihre Geländewagen. Sie
saß mit rund 1,4 Promille Al-
kohol im Blut hinter dem
Steuer. Zunächst schleuderte
sie gegen die hintere Beifah-
rertür eines entgegenkom-
menden Renaults, in dem eine
fünfköpfige Familie saß. Da-
nach prallte sie mit voller
Wucht auf einen VW Golf, in
dem eine Mutter mit ihren
Kindern unterwegs war. 

Im Renault wurde ein vier-
jähriges Mädchen so schwer
verletzt, dass es wenig Stun-
den später in im Krankenhaus
starb. Sechs weitere Personen,
darunter auch Kinder, wurden
zum Teil schwer verletzt. Die
Fahrerin selbst erlitt mittel-
schwere Verletzungen. Zahl-
reiche Einsatzkräfte waren da-
mals mit der Rettung der Ver-
letzten beschäftigt, Stofftiere
und Spielzeug der verletzten
Kinder lagen auf der Straße
verstreut. Vor zwei Jahren ver-
urteilte das Amtsgericht Vil-
lingen-Schwenningen die Un-
fallfahrerin unter anderem
wegen fahrlässiger Tötung zu
eineinhalb Jahren Haft. Da-
gegen legte sie Berufung ein.

Zwei Termine am Landge-
richt Konstanz ließ sie plat-

zen, die Angehörigen des to-
ten Kindes und der anderen
Verletzten waren konster-
niert. Beim zweiten Termin,
der vor einem Jahr angesetzt
war, bestätigte ein psychiatri-
scher Sachverständiger der
Frau Verhandlungsunfähig-
keit. Sie selbst war auch erst
gar nicht angereist und hatte
sich auch geweigert, in die
Praxis des Psychiaters nach
Friedrichshafen zu kommen.
So war der Gutachter zu ihr
gereist. 

Vor Gericht berichtete er,
die unter psychischen Proble-
men leidende Angeklagte ha-
be sich nach einem Aufenthalt
in einem psychiatrischen
Krankenhaus nicht wirklich
von ihrer Borderline-Störung
erholt, sondern inzwischen
sogar psychotische Symptome
entwickelt. Die Mutter dreier
Kinder könne ihren Haushalt
nicht mehr bewältigen, schon
gleich gar nicht eine Gerichts-
verhandlung durchstehen.
Andererseits sei es ihr aber
auch in keiner Weise möglich,
das Urteil des Amtsgerichts zu
akzeptieren. 

Das Gutachten stieß beim
Vertreter der Staatsanwalt-
schaft wegen erheblicher
Mängel auf heftige Kritik.
Nachdem ein anderer Psychia-
ter der Frau Verhandlungsfä-
higkeit bescheinigt hatte, kam
es nun endlich zur Durchfüh-
rung der Berufungsverhand-
lung. Letztendlich bestätigte
die Kammer das Urteil der
Vorinstanz, die der Unfallfah-
rerin eine verminderte
Schuldfähigkeit zugebilligt
hatte. Vor dem Gefängnis be-
wahrte sie das nicht. Dieses
Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. 

Landgericht bestätigt 
die Haftstrafe
Todesfahrt | Gutachten mit Mängel


